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1. DIE EUROPAWAHL 2009 

ZAHLEN ZUR WAHL 2009 

27 Länder – eine Wahl: Die Wahl wird in allen 27 Mitgliedstaaten im gleichen Zeitraum abgehalten – dabei sind 

etwa 375 Millionen EU-Bürger wahlberechtigt. 

 

Die Europawahlen 2009 finden in allen 27 Mitgliedstaaten gemeinsam am ersten Juni-Wochenende zwischen 

dem 4. und 7. Juni 2009 statt, in Österreich am 7. Juni.  

 

In Österreich wird der Wahltermin (formell) durch die Bundesregierung festgelegt. Im Rahmen dieser 

Ausschreibung wird auch ein Stichtag bestimmt, nachdem sich verschiedene für die Durchführung der 

Europawahl betreffende Fristen richten.  

 

Für die 27 Mitgliedstaaten gibt es kein einheitliches Wahlsystem. Jedoch gilt für alle, dass die Wahl nach einem 

Verhältniswahlsystem, auf Grundlage von Listen oder übertragbaren Einzelstimmen, erfolgt. Die Unterteilung in 

Wahlkreise ist zwar erlaubt, wird aber nur in Frankreich oder Belgien umgesetzt. Eine Fünf-Prozent-Hürde gibt 

es in Deutschland und Polen. 

 

WÄHLEN IN ÖSTERREICH SCHON AB 16 JAHREN 

Wahlberechtigt sind alle EU-Bürger mit Hauptwohnsitz in Österreich, die spätestens am Tag der Wahl das 16. 

Lebensjahr vollendet haben. Österreichische Staatsbürger werden automatisch in der Europa- Wählerevidenz 

der für sie zuständigen Gemeinde geführt. 

 

Die Stimmabgabe kann auch mittels Wahlkarte in jedem Wahllokal oder per Briefwahl erfolgen. Wahlkarten 

können bis zum 4. Tag vor der Wahl schriftlich oder elektronisch oder bis zum 2. Tag vor der Wahl mündlich bei 

der jeweiligen Hauptwohnsitz-Gemeinde beantragt werden.  

 

Auslandsösterreicher und EU-Bürger nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft mit Hauptwohnsitz in Österreich 

müssen sich in die Europa-Wählerevidenz einer österreichischen Gemeinde eintragen lassen (möglich in jeder 

österreichischen Gemeinde oder bei einer österreichischen Vertretungsbehörde im Ausland). 

 

Bei Europawahlen gibt es in Österreich nur einen Wahlkreis, welcher das gesamte Bundesgebiet abdeckt. Die 

Wahlbehörde ist im Bundesministerium für Inneres angesiedelt: www.bmi.gv.at/wahlen  

 

Aus organisatorischer Sicht gleicht eine Europawahl im Wesentlichen einer Nationalratswahl. Dies betrifft - 

grundsätzlich - auch die Möglichkeit der Stimmabgabe mittels Briefwahl oder vor einer anderen Wahlbehörde 

mittels Wahlkarte, insbesondere auch durch Bettlägerige vor einer fliegenden Wahlbehörde. Für die 

Europawahl 2009 hat der Gesetzgeber in der Europawahlordnung allerdings Vereinfachungen bei der Briefwahl 

beschlossen, die derzeit bei Nationalratswahlen oder Bundespräsidentenwahlen nicht zur Anwendung kämen. 

Insbesondere wird bei der Europawahl 2009 die Angabe eines Ortes und Datums bei der eidesstattlichen 

Erklärung nicht mehr erforderlich sein und eine Übermittlung der Wahlkarte im Postweg ist nicht mehr 

zwingend vorgeschrieben. 

 

DIE WAHLWERBENDEN GRUPPEN IN ÖSTERREICH 

Alle EU-Bürger, die ihren Hauptwohnsitz in Österreich und am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet 

haben, können bei den Europawahlen kandidieren. Dafür muss ein Wahlvorschlag bei der Bundeswahlbehörde 

eingebracht werden, der entweder von zumindest 2.600 Österreicher, 3 Nationalratsabgeordneten oder 

einem Europaabgeordneten unterstützt werden muss. 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Europawahlen_2009
http://www.bmi.gv.at/wahlen
http://www.bmi.gv.at/wahlen/EUW_09_Briefwahl.asp
http://www.bmi.gv.at/wahlen/EUW_09_Wahlkarten.asp
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Insgesamt treten 272 Kandidaten aus den folgenden Parteien zu den Europawahlen an:  

 
 SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs: 42 Kandidaten 

Spitzendkandidat Hannes Swoboda 

 ÖVP - Österreichische Volkspartei: 42 Kandidaten 

Spitzendkandidat Ernst Strasser 

 MARTIN - Liste "Dr. Martin - für Demokratie, Kontrolle, Gerechtigkeit": 4 Kandidaten 

Spitzendkandidat Hans-Peter Martin 

 GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative: 42 Kandidaten 

 Spitzendkandidatin Ulrike Lunacek 

 FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs: 42 Kandidaten 

Spitzendkandidat Andreas Mölzer 

 KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs - Europäische Linke: 41 Kandidaten 

Spitzenkandidat  Günther Hopfgartner  

 JuLis - Junge Liberale Österreich: 17 Kandidaten 

Spitzenkandidat Hannes Müllner 

 BZÖ - Mag. Ewald Stadler: 42 Kandidaten 

Spitzendkandidat Ewald Stadler 

 

Die Gesamtlisten der Parteien sind unter: 

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/europawahl/2009/Parteien_Kandidaten.aspx abrufbar.  

 

AUFTEILUNG DER MANDATE 

Nach der Wahl werden die insgesamt 17 Mandate für Österreich auf die gewählten Parteien nach 

Stärkenverhältnis aufgeteilt. Hat eine kandidierende Partei dabei weniger als vier Prozent der abgegebenen 

gültigen Stimmen erhalten, steht ihr kein Mandat zu. Sie wird bei der Aufteilung nicht berücksichtigt. 

 

Nun werden die Mandate noch der Reihe nach den Kandidatinnen und Kandidaten der Wahlliste, beginnend mit 

Platz eins, zugeteilt. Im Normalfall stehen auf den Listen mehr Kandidatinnen und Kandidaten, als Mandate 

möglich sind. Daher ist für die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten ausschlaggebend, auf welchem Platz 

sie gereiht sind. 

 

ABGABE EINER VORZUGSSTIMME 

Bei der Wahl kann man zusätzlich zur Stimme für eine Partei eine Vorzugsstimme abgeben. Damit ist die 

Möglichkeit gegeben, eine bestimmte Kandidatin oder einen bestimmten Kandidaten besonders zu 

unterstützen. Hierfür wird der betreffende Name in das vorgesehene freie Feld auf dem Stimmzettel 

eingetragen. Mit entsprechend vielen Vorzugsstimmen rutscht eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter in der 

Liste nach vorne. Damit erhöht sich die Chance, dass diese Person ein Mandat erhält. 

 

Die Vorzugsstimme zählt allerdings nur, wenn die betreffende Person derselben Partei angehört, die man 

gewählt hat. Trifft das nicht zu, ist zwar die Stimme für die Partei gültig, nicht aber die Vorzugsstimme. 

 

 

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/europawahl/2009/Parteien_Kandidaten.aspx


 5 EU TOP THEMA 

2. FAKTEN ZUM EUROPÄISCHEN PARLAMENT 

Das Europäische Parlament ist gemeinsam mit dem Ministerrat europäischer Gesetzgeber, übt die 

demokratische Kontrolle über die EU-Institutionen aus und entscheidet über die EU-Finanzen. Die 

Funktionsperiode des Europäischen Parlaments dauert fünf Jahre. 

 

Das Europaparlament ist die einzige direkt gewählte supranationale Institution weltweit und die Vertretung von 

rund 500 Millionen Menschen. Nach dem indischen Parlament ist es – gemäß an der vertretenen Bevölkerung- 

das größte direkt gewählte Parlament der Welt. 

 

DIE ABGEORDNETEN – MITGLIEDER DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

Die Mitglieder des Europäischen Parlaments (MdEPs) vertreten die Interessen der Bürgerinnen und Bürger der 

EU auf europäischer Ebene und werden direkt gewählt. Für die Legislaturperiode von 2009-2014 werden 

insgesamt 736 Sitze im Parlament vergeben. Wenn der Vertrag von Lissabon in Kraft tritt, erhöht sich die Zahl 

auf 751. 

 

Österreich wird 17 Abgeordnete wählen (Lissabon: 19 für Ö). Deutschland, das größte EU-Mitgliedsland stellt 99 

Abgeordnete für das Europäische Parlament. Der kleinste Mitgliedstaat Malta kann fünf Abgeordnete wählen. 

Die kleineren und mittleren Staaten sind im Europäischen Parlament proportional stärker vertreten als die 

größeren. So repräsentiert beispielsweise ein Europaabgeordneter aus Österreich rund 450.000, ein deutscher 

Europaabgeordneter rund 835.000 Bürger. 

 

Die Europaabgeordneten arbeiten in den verschiedenen Ausschüssen und verfassen durch ihre Berichte die 

Positionen des Europäischen Parlaments zu bestimmten Themen. Die Beschlüsse fallen bei den Plenartagungen 

in Straßburg (Sitz des Europäischen Parlaments) und Brüssel. 

 

Als Volksvertreter sind die Europaabgeordneten unabhängig. Sie sind in Fraktionen organisiert, die nicht 

nationale, sondern parteipolitische Zusammenschlüsse sind. 

 

DIE FRAKTIONEN 

Derzeit gibt es 7 Fraktionen, in denen insgesamt 177 nationale Parteien vertreten sind. Diese europäischen 

Parteienfamilien sind länderübergreifende Zusammenschlüsse und decken das europäische politische Spektrum 

ab. Zur Gründung einer Fraktion sind derzeit mindestens 20 Abgeordnete aus einem Fünftel der Mitgliedstaaten 

erforderlich, nach der Wahl 2009 soll die Mindeststärke der Fraktionen auf 25 Abgeordnete erhöht werden. 

Derzeit gibt es folgende Fraktionen im Europäischen Parlament:  
 

 

EVP-ED, „Christdemokraten/Konservative“ (288) 

SPE, „Sozialdemokraten“ (217) 

ALDE, „Liberale“ (100) 

UEN, „Nationalkonservative“ (44) 

Grüne/FEA, „Grüne“ (43) 

GUE/NGL, „Linke“ (41) 

Ind/DEM, „Europakritiker“ (22) 

fraktionslos (30) 
 
 

 
 
 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Composition_of_the_European_Parliament.svg&filetimestamp=20071114204717
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DIE ÖSTERREICHISCHEN ABGEORDNETEN UND IHRE FRAKTIONSZUGEHÖRIGKEIT 

Die größte Fraktion, mit derzeit 288 Mitgliedern, ist die Fraktion der Europäischen Volkspartei 

(Christdemokraten) und europäische Demokraten (EVP-ED), in der sechs österreichische Abgeordnete der ÖVP 

mitarbeiten: Othmar Karas, Hubert Pirker, Reinhard Rack, Paul Rübig, Agnes Schierhuber, Richard Seeber. 

 

Die Sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament (SPE) hat 217 Mitglieder. Die sieben 

Europaabgeordneten der SPÖ sind Mitglieder in dieser Fraktion: Maria Berger, Herbert Bösch, Wolfgang Bulfon, 

Harald Ettl, Jörg Leichtfried, Christa Prets, Hannes Swoboda. 

 

Die drittgrößte Fraktion ist die Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa (ALDE) mit 100 Mitgliedern. In 

dieser Fraktion ist eine österreichische Abgeordnete vertreten: Karin Resetarits. 

 

Der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz gehören zurzeit 43 Abgeordnete an, darunter auch zwei 

Mitglieder der österreichischen Grünen: Eva Lichtenberger und Johannes Voggenhuber. 

 

In der Konföderalen Fraktion der Vereinigten Linken/Nordische Grüne Linke (KVE) sind insgesamt 41 

Europaabgeordnete, darunter allerdings niemand aus Österreich. In zwei weiteren Fraktionen im Europäischen 

Parlament - die Union für das Europa der Nationen (UEN) mit 41 Abgeordneten sowie die Fraktion 

Unabhängigkeit und Demokratie (ID) mit 22 Abgeordneten - sind ebenfalls keine österreichischen Abgeordneten 

vertreten. 

 

31 Abgeordnete im Europäischen Parlament gehören keiner Fraktion an, dazu zählen auch zwei Abgeordnete 

aus Österreich: Hans-Peter Martin (Liste Dr. Hans-Peter Martin) und Andreas Mölzer (FPÖ). 

 

EIN STRIKTER KALENDER FÜR AUSSCHÜSSE, FRAKTIONEN UND ARBEIT IN DEN MITGLIEDSLÄNDERN 

Der Lebens- und Arbeitsrhythmus des Europäischen Parlaments wird von einem Kalender bestimmt, dessen 

Wochen farblich unterteilt sind: Rosa, Rot, Blau, Türkis usw. Jede Farbe entspricht einer Phase der 

parlamentarischen Tätigkeit. Ein reibungsloser Arbeitsablauf setzt organisatorische und administrative 

Unterstützung voraus. Der Mechanismus funktioniert reibungslos – alles ist an seinem Platz und nichts wird dem 

Zufall überlassen. 

 

„Rosa“ Wochen für die parlamentarischen Ausschüsse  

Das Parlament verfügt über 20 ständige parlamentarische Ausschüsse, die auf Themen wie Umwelt, Verkehr, 

Industrie oder Haushalt spezialisiert sind. Die Ausschüsse, die die politischen Strömungen des Parlaments 

repräsentieren, umfassen eine unterschiedliche Anzahl von Abgeordneten, deren Aufgabe es ist, die Arbeit des 

Plenums vorzubereiten. In den Ausschusssitzungen findet eine erste Reihe von Aussprachen und Abstimmungen 

über Berichte statt, bei denen die Abgeordneten ihre Meinung zu Legislativvorschlägen oder zum Entwurf des 

EU-Haushaltsplans für das nächste Jahr äußern. Die Abgeordneten erstellen ferner „Initiativberichte“, in denen 

sie der Europäischen Kommission oder den Regierungen der Mitgliedstaaten Empfehlungen für die 

Vorgehensweise in bestimmten Bereichen geben. Die Ausschüsse: 
 

Abkürzung Ausschuss-Bezeichnung 

AFET Auswärtige Angelegenheiten 

DEVE Entwicklung 

INTA Internationaler Handel 

BUDG Haushalt 

CONT Haushaltskontrolle 

ECON Wirtschaft und Währung 
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EMPL Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

ENVI Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit 

ITRE Industrie, Forschung und Energie 

IMCO Binnenmarkt und Verbraucherschutz 

TRAN Verkehr und Fremdenverkehr 

REGI Regionale Entwicklung 

AGRI Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 

PECH Fischerei 

CULT Kultur und Bildung 

JURI Recht 

LIBE Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 

AFCO Konstitutionelle Fragen 

FEMM Rechte der Frau und Gleichstellung der Geschlechter 

PETI Petitionen 

DROI Menschenrechte (AFET-Unterausschuss) 

SEDE Sicherheit und Verteidigung (AFET-Unterausschuss) 

CLIM Klimawandel (Nichtständiger Ausschuss) 

 
 

„Rote“ Wochen für die Plenartagung 

Die Plenartagung ist das Kernstück des parlamentarischen Lebens. Zu diesem Anlass versammeln sich alle 

Abgeordneten im Plenarsaal in Straßburg. Zusätzliche, kürzere Tagungen finden in Brüssel statt. Die in den 

Ausschüssen gebilligten Berichte werden auf der Tagung erneut diskutiert, abgeändert und schließlich einer 

neuerlichen Abstimmung unterzogen. Sie spiegeln folglich den offiziellen Standpunkt des Europäischen 

Parlaments wider. Neben den Berichten verabschieden die Mitglieder des Europäischen Parlaments auch 

„Entschließungen“ oder befragen Vertreter der Europäischen Kommission oder des Rates direkt zu aktuellen 

Themen. Darüber hinaus empfangen sie Staatschefs und Persönlichkeiten aus aller Welt.  

 

 

„Blaue“ Wochen für die Fraktionen  

Nicht nach Staatsangehörigkeit, sondern nach politischer Zugehörigkeit schließen sich die Abgeordneten im 

Parlament zusammen. Zur Bildung einer Fraktion bedarf es einer Mindestanzahl von Abgeordneten aus 

unterschiedlichen Mitgliedstaaten. Diese Bedingung verhindert nicht, dass in einer Fraktion die 

unterschiedlichsten Strömungen vertreten sind. Parlamentarier, die keiner Fraktion angehören, werden als 

„fraktionslos“ bezeichnet. In den „Fraktionswochen“, die im Allgemeinen den Plenartagungen vorausgehen, 

koordiniert und formuliert jede Fraktion ihre Standpunkte zu allen Punkten der Tagesordnung, um sie 

anschließend vor der Versammlung zu vertreten.  

 

 

„Türkisfarbene“ Wochen: Wahlkreisarbeit oder Teilnahme an einer Mission  

Einige Wochen pro Jahr sind dafür vorgesehen, dass die Mitglieder des Europäischen Parlaments sich in ihren 

Wahlkreis begeben, um ihre dortigen Aufgaben wahrzunehmen und mit den Wählern vor Ort 

zusammenzutreffen, oder dass sie an einer Dienstreise teilnehmen, die sie in andere Teile der Welt führt. In 

dieser Zeit finden keine Sitzungen in Brüssel oder Straßburg statt.  
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WAS BEDEUTET DIE WAHL FÜR DIE LAUFENDE EU-GESETZGEBUNG? 

Alles was jetzt unerledigt geblieben ist, egal welche Lesung, ist  verfallen. ABER: die zuständigen Ausschüsse 

können zu Beginn der nächsten Wahlperiode einen Antrag an die Konferenz der Präsidenten stellen, ein 

Gesetzgebungsverfahren fortzusetzen. Das passiert auch in aller Regel. 

 

Artikel 203 Unerledigte Angelegenheiten 

Am Ende der letzten Tagung vor den nächsten Wahlen gelten vorbehaltlich des Absatzes 2 alle unerledigten 

Angelegenheiten des Parlaments als verfallen. Zu Beginn jeder Wahlperiode entscheidet die Konferenz der 

Präsidenten über die mit Gründen versehenen Antrage der Ausschusse des Parlaments sowie der anderen 

Organe, die Prüfung der unerledigten Angelegenheiten von vorn zu beginnen oder fortzusetzen. Diese 

Bestimmungen gelten nicht für Petitionen und für Texte, die keiner Beschlussfassung bedürfen. 

 
 
 

 
 
 
  

785

736

754
751

heute Vertrag von Nizza Vertrag von Lissabon bis 2014 Vertrag von Lissabon nach 
2014
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3. EINE NEUE SITZVERTEILUNG IM EUROPÄISCHEN PARLAMENT 

 

Von Österreich können bei der Europawahl 17 Mitglieder des Europäischen Parlaments - bisher 18 Mitglieder - 

gewählt werden. 

 

Nach dem Vertrag von Lissabon wird die Mindestsitzanzahl pro Mitgliedstaat von 4 auf 6 Sitze erhöht, womit 

eine zentrale Forderung der kleinsten Mitgliedstaaten erfüllt wurde. Zugleich wurde eine (neue) Obergrenze in 

Form einer Maximalsitzanzahl pro Mitgliedstaat eingezogen. Diese Obergrenze liegt bei 96 Parlamentariern 

(d.h. Deutschland wird auf drei Sitze verzichten, während das bevölkerungsärmste Land, Malta, einen Sitz 

gewinnt.) Die Gesamtzahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments wird auf 750 + 1 Parlamentspräsidenten 

festgelegt. Österreich würde 2 Mandate dazugewinnen (19 statt 17). 

 

Weil der Reformvertrag von Lissabon nicht rechtzeitig vor den Europawahlen 2009 in Kraft tritt, gelten vorerst 

die Regelungen des Vertrags von Nizza. Der Vertrag von Nizza sieht eine Reduktion der Sitze von 785 auf 736 

vor, sodass sich nachfolgender Situation ergibt: 
 

 

 
1952 1958 1973 1979 1981 1986 1990 1994 1995 2004 2007 

2009 
(Nizza) 

2009 
(Lissabon) 

 EU 78 142 198 410 434 518 536 567 626 732 785 736 751 

Belgien 10 14 14 24 24 24 24 25 25 24 24 22 22 

Deutschland 18 36 36 81 81 81 99 99 99 99 99 99 96 

Frankreich 18 36 36 81 81 81 81 87 87 78 78 72 74 

Italien 18 36 36 81 81 81 81 87 87 78 78 72 73 

Luxemburg 04 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 

Niederlande 10 14 14 25 25 25 25 31 31 27 27 25 26 

Dänemark   
10 16 16 16 16 16 16 14 14 13 13 

Irland - - 10 15 15 15 15 15 15 13 13 12 12 

Vereinigtes 
Königreich 

- - 36 81 81 81 81 87 87 78 78 72 73 

Griechenland - - - - 24 24 24 25 25 24 24 22 22 

Spanien - - - - - 60 60 64 64 54 54 50 54 

Portugal 

- - - - - 24 24 25 25 24 24 22 22 

Finnland - - - - - - - - 16 14 14 13 13 

Österreich 

- - - - - - - - 21 18 18 17 19 

Schweden - - - - - - - - 22 19 19 18 20 

Estland - - - - - - - - - 06 06 06 06 

Lettland - - - - - - - - - 09 09 08 09 

Litauen - - - - - - - - - 13 13 12 12 

Malta - - - - - - - - - 05 05 05 06 

Polen - - - - - - - - - 54 54 50 51 

Slowakei - - - - - - - - - 14 14 13 13 

Slowenien - - - - - - - - - 07 07 07 08 

Tschechien - - - - - - - - - 24 24 22 22 

Ungarn - - - - - - - - - 24 24 22 22 

Zypern - - - - - - - - - 06 06 06 06 

Bulgarien - - - - - - - - - - 18 17 18 

Rumänien - - - - - - - - - - 35 33 33 

 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union
http://de.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Europe.svg&filetimestamp=20081021155534
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Belgium_(civil).svg&filetimestamp=20081230001247
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Germany.svg&filetimestamp=20070926182838
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_France.svg&filetimestamp=20081027064003
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Italy.svg&filetimestamp=20071201002923
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Luxembourg.svg&filetimestamp=20070328082632
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_the_Netherlands.svg&filetimestamp=20081125062221
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Denmark.svg&filetimestamp=20060610225605
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Ireland.svg&filetimestamp=20081218175748
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_the_United_Kingdom.svg&filetimestamp=20080908144614
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Greece.svg&filetimestamp=20081002021645
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Spain.svg&filetimestamp=20081204180832
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Portugal.svg&filetimestamp=20080323185004
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Sweden.svg&filetimestamp=20090203212157
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Estonia_(bordered).svg&filetimestamp=20061114010923
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Latvia.svg&filetimestamp=20080216002823
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Lithuania.svg&filetimestamp=20080125195735
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Malta_(bordered).svg&filetimestamp=20061107222624
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Poland_(bordered_2).svg&filetimestamp=20071226210101
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Slovakia.svg&filetimestamp=20060926153929
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Slovenia_(bordered).svg&filetimestamp=20080210232803
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4. AUFGABEN DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

 

Das Parlament hat drei wesentliche Aufgaben: Gesetzgebung, Haushaltskontrolle und Kontrolle der 

Europäischen Kommission.  

 

Jeder europäische Bürger hat außerdem das Recht, beim Europäischen Parlament Petitionen einzureichen, die 

im Petitionsausschuss verhandelt werden. Außerdem ernennt das Parlament den Europäischen 

Bürgerbeauftragten, der Bürgerbeschwerden über Missstände in der Verwaltungstätigkeit der EU-Organe 

untersucht. 

GESETZGEBUNGSFUNKTION 

Das Parlament teilt sich die Gesetzgebungsfunktion mit dem Rat der Europäischen Union, es nimmt also 

europäische Gesetze an (Richtlinien, Verordnungen, Entscheidungen). 

 

In den meisten Politikfeldern gilt seit dem Vertrag von Nizza das Mitentscheidungsverfahren (Art. 251 EG-

Vertrag), bei dem Parlament und Rat gleichberechtigt sind und jeweils in zwei Lesungen Änderungen an einem 

von der Kommission vorgeschlagenen Gesetzestext einbringen können. Bei Uneinigkeit müssen sich Rat und 

Parlament in dritter Lesung in einem Vermittlungsausschuss einigen. 

 

Neben dem Mitentscheidungsverfahren gibt es noch andere Formen der Rechtsetzung in der EU, bei denen das 

Parlament weniger Mitspracherechte besitzt (Konsultations-, Zustimmungs-, Zusammenarbeitsverfahren). Diese 

erstrecken sich nach dem Vertrag von Nizza heute jedoch nur noch auf einige bestimmte Politikbereiche. So 

muss das Parlament im Bereich der Agrar- und der Wettbewerbspolitik der Europäischen Union lediglich 

angehört werden; auch die so genannten Politiken der zweiten und dritten Säule der Europäischen Union 

(Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen) 

sind stark intergouvernemental geprägt. Nicht einmal eine Anhörungspflicht besteht schließlich in der 

Gemeinsamen Handelspolitik. Durch den Vertrag von Lissabon ist eine weitere Ausweitung des 

Mitentscheidungsverfahrens vorgesehen. Das bedeutet, dass künftig 95% aller Gesetze nur noch gemeinsam mit 

dem Europäischen Parlament beschlossen werden können.  

BUDGETIERUNGSFUNKTION 

Das Europäische Parlament und der Rat bilden gemeinsam die Haushaltsbehörde der EU, die über die 

Budgetierung des EU-Haushalts entscheidet (etwa 113 Mrd. Euro im Jahr 2006). Die Europäische Kommission 

schlägt einen Haushaltsentwurf vor; im Haushaltsverfahren können dann Parlament und Rat Änderungen 

beschließen. Bei den Einnahmen hat der Rat das letzte Wort, bei den Ausgaben das Parlament (zum Verfahren 

im Einzelnen: Art. 272 EG-Vertrag). 

 

Eine bedeutende Einschränkung stellt dabei jedoch der Bereich der so genannten „obligatorischen Ausgaben“ 

dar, d.h. der Ausgaben für die Gemeinsame Agrarpolitik, die fast 40% des gesamten EU-Etats ausmachen. Hier 

verfügt das Parlament nur über stark eingeschränkte Befugnisse, das Letztentscheidungsrecht liegt beim Rat. 

Allerdings soll die Unterscheidung in „obligatorische“ und „nicht-obligatorische“ Ausgaben durch den Vertrag 

von Lissabon aufgehoben werden, sodass das Parlament dann in allen Etatbereichen die Letztentscheidung über 

die Ausgaben besitzt. 

KONTROLLFUNKTION 

Außerdem übt das Parlament die parlamentarische Kontrolle über die Europäische Kommission und den Rat der 

Europäischen Union aus. Hierfür kann es Untersuchungsausschüsse einrichten und gegebenenfalls Klage beim 

Europäischen Gerichtshof erheben. Dies gilt auch in den Bereichen der EU, wo Kommission und Rat exekutive 

Funktionen innehaben und die legislativen Mitbestimmungsrechte des Parlaments eingeschränkt sind (siehe die 

drei Säulen der Europäischen Union). Damit das Parlament dieser Kontrollfunktion nachkommen kann, müssen 

die übrigen EU-Institutionen, etwa die Kommission, der Rat oder die Europäische Zentralbank, dem Parlament 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_B%C3%BCrgerbeauftragter
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_B%C3%BCrgerbeauftragter
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http://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_(EG)
http://de.wikipedia.org/wiki/Verordnung_(EG)
http://de.wikipedia.org/wiki/Entscheidung_(EG)
http://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_von_Nizza
http://de.wikipedia.org/wiki/Mitentscheidungsverfahren
http://dejure.org/gesetze/EG/251.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsetzung_der_EG
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http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union
http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinsame_Au%C3%9Fen-_und_Sicherheitspolitik
http://de.wikipedia.org/wiki/Polizeiliche_und_justizielle_Zusammenarbeit_in_Strafsachen
http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinsame_Handelspolitik
http://dejure.org/gesetze/EG/272.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinsame_Agrarpolitik
http://de.wikipedia.org/wiki/Parlamentarische_Kontrolle
http://de.wikipedia.org/wiki/Untersuchungsausschuss
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_Gerichtshof
http://de.wikipedia.org/wiki/Politisches_System_der_Europ%C3%A4ischen_Union#Politikbereiche_der_EU:_Drei-S.C3.A4ulen-Modell
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Zentralbank
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regelmäßig Bericht über ihre Tätigkeit ablegen; der Präsident des Parlaments nimmt auch an den Gipfeltreffen 

des Europäischen Rates teil. Außerdem können die Europaabgeordneten schriftliche und mündliche Anfragen an 

die Kommission und den Rat stellen. 

 

Eine wichtige Rolle spielt das Parlament auch bei der Berufung der Kommission: So prüft es in den jeweiligen 

Fachausschüssen vor der Ernennung der designierten Kommissare deren Kompetenz und Integrität; 

anschließend muss das Plenum des Parlaments der Benennung der Kommission zustimmen. Allerdings kann es 

dabei nur die Kommission als Ganzes annehmen oder ablehnen, nicht einzelne Mitglieder. Auch ernennt das 

Parlament den Kommissionspräsidenten nicht selbst (anders als die meisten nationalen Parlamente, die den 

jeweiligen Regierungschef selbst wählen); es kann lediglich den vom Europäischen Rat vorgeschlagenen 

Kandidaten bestätigen oder ablehnen. In der gleichen Weise müssen auch die Direktoren der Europäischen 

Zentralbank vor ihrer Ernennung vom Europäischen Parlament bestätigt werden. Außerdem kann das 

Parlament, allerdings nur mit 2/3-Mehrheit, durch ein Misstrauensvotum einen Rücktritt der Kommission 

erzwingen (Art. 201 EG-Vertrag).  

 

Auch bei der Zusammensetzung der Kommission kann das Europäische Parlament laut Reformvertrag nun mehr 

mitreden. So wird der Kommissionspräsident künftig vom EU-Parlament gewählt. Bisher wurde dieser durch die 

EU-Parlamentarier nur bestätigt. 
 

 

5. WEITERFÜHRENDE LINKS 

 
 Wirtschaftskammer Österreich: http://wko.at/eu  

 EU-Parlament: http://www.europarl.europa.eu/  

 EU-Parlament in Österreich: http://www.europarl.at/   

 Bundesministerium für Inneres: http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_wahlen/  

 Online Wahlkabine.at als Orientierungshilfe:  http://www.wahlkabine.at/ 
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